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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1986

Norm

StGB §33

StGB §34 Z9

Rechtssatz

Vertrauensbruch durch Benützen anvertrauter Wohnungsschlüssel zu Diebstählen ist erschwerend, von einer

verlockenden Gelegenheit kann dabei nicht die Rede sein.

Entscheidungstexte

9 Os 50/86
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